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Druck und zur Versendung gelangen, da beide solchen keine jährige Zeitdauer
unifassen.

6. Einer ehemaligen Kollegin, welche in einer Armenanstalt verpflegt wird.
soll eine bescheidene Weihnachtsgabe im Betrage von Fr. 20, und einem 80jährigen
kranken Vereinsmitglied eine solche von Fr. 50 ausgerichtet werden, insofern
bis zu diesem Zeitpunkt keine anderweitigen Unterstützungsgesuche einlangen.

7. Die Beschlüsse der Generalversammlung sollen in der nächsten Zeitungsnummer

erscheinen. Der Vorstand.

Ab'stinentenecke.
Neu eingetreten: Frl. Sophie Tschudin, Birsfelden.

Man kann oft ganz merkwürdige Beobachtungen darüber anstellen, wie blind
viele Leute sind oder sein wollen, sobald es sicli um den Alkohol oder dessen

Wirkungen handelt. Viele haben eben dem Alkohol in ihrer Jugend nichts Böses
nachsagen hören, und jetzt wird es ihnen zu schwer oder zu unbequem, eine
einmal gefasste Meinung zu ändern. Besonders, wenn sie der Alkohol nicht
gerade in recht handgreiflicher Weise am eigenen Leibe schädigt, kümmert sie
oft die sociale Bedeutung desselben herzlich wenig. Darum ist es nötig, dafür
zu sorgen, dass den Kindern von früher Jugend auf andere Begriffe über den
Alkohol beigebracht werden.

Das erkannte der französische Unterrichtsminister und deshalb erliess er
ein Bundschreiben an alle Direktoren von Primär- und Sekundärschulen mit
der Mahnung, dem aufklärenden Unterricht über den Alkohol die grösste Sorgfalt

zu widmen, da er die Absicht balie, den Antialkoholunterricht zu einem
Examenfach der Austrittsexamen zu erheben. Er sagt darin u. a. : Die Opfer,
welche sich unser Land auferlegt, um den Unterriclit nach jeder Eichtling hin
zu fördern, die Anstrengungen, welche die Lehrer aller Stufen machen, um den
Geist der Kinder zu entwickeln und zu stärken, sind ganz nutzlos, wenn wir
nicht zugleich gegen den Alkohol ins Feld ziehen, welcher alle, die er erreicht.
zu schnellem Verfall führt und welcher überall, wo er eindringt, die geistige
wie die körperliche Energie vernichtet.

Bei uns ist von Staats wegen noch recht wenig geschehen. Einzig im Baselland

wurde einmal befohlen, jährlich einige Stunden dem Antialkoholunterricht
zu widmen: da aber niemand darüber wacht, dass diesem Befehl auch wirklich
Folge geleistet werde, wäre es von geringer Bedeutung, wenn er nicht das

erste Zeichen eines allmählichen Erwachens der Behörden wäre. Es geht in
der Schweiz eben alles nach dem Grundsatz: „Nume nid gsprängt!" aber wir
wollen uns unterdessen mit dem andern Sprichwort trösten : „Nüt nalah gwinnt."

G. Züricher.

„Eine neue Garde."
In unserm Dörfchen lebte vor Jahren ein kleines, graues Männlein. Es

war Küfer von Beruf. Doch das sah man ihm auf der Strasse nicht an. Wenn
wir Kinder dem Mann eine Freude machen wollten, so grüssten wir niclit :

„Guten Abend, Herr Küfer", sondern „Guten Abend, Herr Oberst". Darauf
erhielten wir einen militärischen, lautlosen Gegengruss, der uns furchtbar imponierte.
Mochte unser Küferlein noch so wackelbeinig sein, es hielt sich stramm und
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